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Äit: Abweichende Regelungen nach § 12 Abs. 4 LWO

Sämtliche Regelungen, Erlasse und Innerdienstliche Anordnungen, die auf Grundlage

der Verordnung der Landesregierung über die Lehrverpflichtungen an Universitäten,

Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen (Lehrverpflichtungsverordnung -

LWO) vom 11, Dezember 1995 sowie der Verordnung des Wissenschaftsministeri¬

ums über die Lehrverpflichtungen und zur Präsenz der Professoren an Berufsakade¬

mien (Lehrverpflichtungsverordnung für Berufsakademien - BALWO) vom 17. Okto¬

ber 2005 getroffen wurden, sind nicht mehr anwendbar.

Auf Grund von § 12 Abs. 4 LWO gilt folgendes:

(1) Die Hochschulen werden ermächtigt, auf Antrag der betreffenden Lehrperson für

die Wahrnehmung von besonderen, das im Rahmen der Dienstaufgaben übliche Maß

deutlich übersteigenden Aufgaben und Funktionen bei der Entwicklung, Durchführung,

Betreuung und Evaluation von Projekten zur Sicherstellung und Verbesserung der

Qualität von Lehre und Studium Ermäßigungen von der Lehrverpflichtung bis zu einer

Höhe von 3 Semesterwochenstunden (SWS), an der DHBW bis zu einer Höhe von 96

Jahreslehrveranstaltungsstunden, für höchstens ein Jahr zu gewähren. Die Ermäßi-
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gung muss in der zuständigen Lehreinheit in angemessenerWeise ausgeglichen wer¬

den.

(2) Die Hochschulen werden ermächtigt, den Sprecherinnen und Sprechern der Son¬

derforschungsbereiche und den Vorsitzenden von Fachausschüssen der Deutschen

Forschungsgemeinschaft im Hinblick auf die besondere Arbeitsbelastung eine Depu¬

tatsermäßigung im Umfang von zwei Semesterwochenstunden (SWS) zu gewähren.

(3) Die Hochschulen werden ermächtigt, den Mitgliedern des Wissenschaftsrats im

Hinblick auf die besondere Arbeitsbelastung eine Deputatsermäßigung im Umfang

von vier Semesterwochenstunden (SWS) zu gewähren.

(4) Die Pädagogischen Hochschulen werden ermächtigt, die Lehrverpflichtung der

Beauftragten für die schulpraktische Ausbildung um zwei Semesterwochenstunden

(SWS) zu ermäßigen.

(5) Die Pädagogischen Hochschulen werden ermächtigt, die Lehrverpflichtung der

Leiterinnen und Leiter der Außenstellen des staatlichen Landeslehrerprüfungsamtes

und deren Vertreter

- bei Pädagogischen Hochschulen mit weniger als 4000 Studierenden unter

Wegfall der Mitwirkung in der schulpraktischen Ausbildung insgesamt um

eine Semesterwochenstunde (SWS),

- bei Pädagogischen Hochschulen ab 4000 Studierenden unter Wegfall der

Mitwirkung in der schulpraktischen Ausbildung insgesamt um zwei Semes¬

terwochenstunde (SWS)
zu ermäßigen.

Darüber hinaus ermäßigt das Wissenschaftsministerium auf Grundlage von § 7 LWO

die Lehrverpflichtung für weitere Rektoratsmitglieder nach § 16 Abs. 1 Satz 3 LHG

- einer Universität um 6 Semesterwochenstunden (SWS),

- einer Pädagogischen Hochschule um bis zu 6 Semesterwochenstunden

(SWS) und um die schulpraktische Betreuung von Studierenden,
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- einer Hochschule für angewandte Wissenschaften um bis zu 12 Semes¬

terwochenstunden (SWS).
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